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Referenzzinssatz - wie weiter? 

Der Referenzzinssatz und seine 

Entstehung 

Der Referenzzinssatz wird per 10. 

September 2008 in der gesamten 

Schweiz eingeführt. Dieser löst den 

damals in den Kantonen geltenden 

 

Vom Abstieg zum Aufsteiger 

Im September 2022 verkündet die 

Schweizerische Nationalbank (SNB) 

erstmals seit der Einführung der 

Negativzinsen im Jahr 2015, die 

Anhebung des Leitzinses von -0.25% 

auf 0.5%, als Reaktion auf die herr-

schende Inflation. Die Negativ-

zinsära scheint gebannt. 

Es folgen noch weitere 3 Zinsschrit-

te auf aktuell 1.75%. Im September 

wird erwartet, dass eine weitere 

Leitzinserhöhung folgen wird. Da 

sich die Inflation derzeit unter 2% 

befindet, rechnet man damit, dass 

der Zinsanstieg mit 0.25% auf 2% 

eher moderat ausfällt. 

Ab Oktober dürfte die Teuerung je-

doch wieder ansteigen, werden 

dann auch die Mietzinsanpassun-

gen erstmalig auf Oktober hin wirk-

sam. Weiterhin ist die Entwicklung 

der Inflation von der wirtschaftli-

chen Entwicklung abhängig, ob Un-

ternehmen die gestiegenen Kosten 

Der Referenzzinssatz dürfte weiter steigen 
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wiederum mit Preisanpassungen 

an die Endverbraucher weiterge-

ben und so die Preisspirale sich 

weiterdreht. 

Wird die SNB weiter intervenieren, 

um die Inflation wieder in den Be-

reich zwischen 0 – 2% zu bringen? 

Denkbar schon.  

Im Jahr 2022 verzeichnen die Hy-

pothekarzinsen seit Längerem ei-

nen markanten Anstieg. Mit den 

gestiegenen Hypothekarkosten wird 

im Juni 2023 erstmals durch das 

BWO Bundesamt für Wohnungs-

wesen bekannt gegeben, dass der 

Referenzzinssatz angehoben wird. 

Dieser stellt den Durchschnitt 

sämtlicher in der Schweiz ge-

schlossenen Hypotheken dar. 

Veränderungen auf den Liegen-

schaftswert 

Mit dem Anheben des Referenz-

zinssatzes auf 1.5% entschliessen 

sich rund die Hälfte der durch die 

Realit betreuten Hauseigentümer 

dazu, die Miete entsprechend an-

zupassen (siehe Tabelle oben 

rechts). Der Vermieter ist berech-

tigt, die Nettomiete je ¼ Prozent-

punkt um 3% zu erhöhen. Dies gilt 

solange sich der Referenzzinssatz 

unter 5% befindet. Ab 5% - 6% 

kann die Nettomiete nur noch um 

2.5% erhöht werden. Ab 6% gar 

nur noch um 2%. Die Regelungen 

dazu finden sich in der VMWG Ver-

ordnung über die Miete und Pacht 

von Wohn- und Geschäftsräumen, 

Art. 13 Abs.1 lit. a-c. Die Berech-

nungsgrundlage der meisten Miet-

verträge basieren aber nicht aus-

schliesslich auf dem Referenzzins-

satz allein. Weitere Grundlagen bil-

den die Teuerung sowie die allge-

meine Kostensteigerung.  

Steigende Zinse wirken sich auf den 

Wert einer Liegenschaft aus bzw. 

auf deren Rendite. Es ist daher je-

nen Eigentümern zu empfehlen, die 

bei der letzten Anpassung noch un-

entschlossen waren oder aber erst 

abwarten wollten, bei einem allfälli-

gen weiteren Anstieg des Referenz-

zinssatzes die Nettomiete entspre-

chend anzupassen, um Wertkor-

rekturen nach unten an der Liegen-

schaft kompensieren zu können. 

Die untenstehende Tabelle zeigt, wie 

sich eine Anpassung des Kapitalisie-

rungssatzes um +0.3% auswirkt. Der 

Verkehrswert verliert -7.9% wenn die 

Nettomiete nicht entsprechend an-

gepasst wird. Passt man die Netto-

miete jedoch im erlaubten Rahmen 

(Ref. Zinssatz +3%, Teuerung rund 

2% sowie rund 1.8% Kostensteige-

rung) an, verringert sich die Wert-

korrektur auf -2.2%. 

Auswirkungen steigender Preise 

auf die Rendite 

Mit jeder Mietzinsanpassung sollte 

man auch berücksichtigen, welche 

Rendite mit der Liegenschaft er-

zielt wird. Der Gesetzgeber 

schreibt in OR 269, dass Mietzinse 

nicht missbräuchlich sein dürfen. 

Die Praxis hat gezeigt, dass die 

kostendeckende Bruttorendite nicht 

höher sein, darf als 2% über dem 

aktuellen Referenzzinssatz. Das 

bedeutet, dass die kostendecken-

de Bruttorendite nicht höher als 

3.5% liegen darf, um nicht als 

missbräuchlich zu gelten. Aller-

dings wird die kostendeckende 

Bruttorendite nur für neuere Bau-

ten bis 10 Jahre verwendet. Bei äl-

teren Liegenschaften wird die Net-

torendite zur Berechnung der Ren-

dite verwendet. In der Vergangen-

heit galt diese als nicht übersetzt, 

solange sie nicht mehr als 0.5% 

über dem Referenzzinssatz liegt. 

Ein Bundesgerichtsentscheid aus 

dem Jahr 2020 hält jedoch fest, 

dass bis zu einem Referenzzins-

satz von 2% diese 2% über die-

sem liegen darf. 

 

Es zeigt sich, dass die mietrecht-

liche Bruttorendite jener der Net-

torendite entspricht. Aus unserer 

Sicht stellt das auf Grund der 

Berechnungsgrundlage ein Miss-

verhältnis dar. Dieses Missver-

hältnis sollte dringend auf politi-

scher Ebene angegangen wer-

den. 

Gerne beraten wir Sie bei allen 

Fragen betreffend Ihrer Immobilie. 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf. 


